
 

 
 

 
 

 

 

Orth Kluth Newsletter 

Vergaberecht – Rechtsschutz 
im Unterschwellenbereich 
künftig durch die Landgerichte 
 

Der Entwurf des Gesetzes zur Ände-
rung des Zuständigkeitsstreitwerts der 
Amtsgerichte, zum Ausbau der Spezia-
lisierung der Justiz in Zivilsachen so-
wie zur Änderung weiterer prozessua-
ler Regelungen beinhaltet die Begrün-
dung streitwertunabhängiger Zustän-
digkeiten für gewisse Sachgebiete. Mit 
der Einfügung des § 71 Abs. 2 Nr. 8 GVG 
soll jetzt unter anderem eine streit-
wertunabhängige Zuweisung von Ver-
gabesachen an die Landgerichte kom-
men. 

Diese jüngste Entwicklung betrifft nur 
den Primärrechtsschutz im Unter-
schwellenbereich. Der vergaberechtli-
che Primärschutz im Oberschwellen-
bereich soll weiterhin den Vergabe-
kammern des Bundes und der Länder 
unterliegen (§§ 155 ff. GWB). Für den 
Sekundärrechtsschutz bleiben, wie in § 
156 Abs. 3 GWB vorgesehen, die or-
dentlichen Gerichte zuständig. Für Be-
schwerden soll weiterhin ausschließ-
lich das OLG zuständig sein (§ 171 Abs. 
3 GWB).  
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Unterschieden wird zwischen Unter- 
und Oberschwellenbereich nach dem 
geschätzten Auftrags- oder Vertrags-
wert. Die Schwellenwerte sind in § 106 
Abs. 2 GWB festgelegt. Durch die Ände-
rung wird eine einheitliche Regelung 
der Zuständigkeit von Vergabesachen 
im Unterschwellenbereich herbeige-
führt. 

Bislang ist es ohnehin schon so, dass im 
Unterschwellenbereich grundsätzlich 
die Landgerichte zuständig sind. In ei-
nigen Bundesländern gibt es allerdings 
Landesgesetze, nach denen für Verga-
ben von Landesbehörden auch Rechts-
schutz vor den Vergabekammern mög-
lich ist. Ob diese landesrechtlichen Be-
sonderheiten durch die neue Regelung 
verdrängt werden oder parallel beste-
hen bleiben können, wird in dem Refe-
rentenentwurf nicht ausgeführt. 

Gemäß der Gesetzesbegründung ist 
Hintergrund der Änderung die häufig 
auftretende Komplexität im Vergabe-
recht. Durch die Zuständigkeit der 

Landgerichte soll dem Gedanken der 
Spezialisierung Rechnung getragen 
werden. Die vermehrte Befassung der 
mit vergaberechtlichen Fällen betrau-
ten Kammern führe zu einer Speziali-
sierung auf diesem Rechtsgebiet. Die 
einheitliche Vergabe an die Landge-
richte fördere somit die effiziente Ver-
fahrensführung und Prozessökonomie. 
Das Änderungsgesetz fußt auf einer 
Empfehlung der Justizminister, die 
diese bei der 94. Konferenz der Jus-
tizminister unter TOP I.3 
ausgesprochen haben. 
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